
163 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage' (146 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Arbeits
losenversicherungsgesetz 1958 geändert wir. d 

. . 

Weiters sieht die Regierungsvorlage zwecks 
Verwaltungsvereinfachung den Einhau der. W,oh
nungsbeihilfe mit dem geltenden Betrag von 
30 S in die Leistungssätzevor und schafft ein-

und heitliche BestimmUngen zur Abrechnung der Lei-
stungs-, Dynamisierungs- und· Anrechnungsbe

über den Antrag 1l/A(II-165 der Beilagen) träge. Außerdem sollen die Arbeitsämter ermäch
der Abgeordneten Dr. Haider und Genossen· tigt w.erden, anläßlich der Vorschl'leihung von 
betreffend ein Bundesgesetz, 'mit dem das' 
Arbeitslosenversicherungsgesetz' 1958. geän- Rückforderungen Ratenzahlungen zu gewähren. 

dert wird . Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat in 

Ein beschäftigungsloser Dienstnehmer gilt im 
Sinne des Al"beitslosehversicherungsgesetzes dann 
nicht als arbeitslos, wenn er einen land(forst)
wirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet, dessen 
Einheitswert den Betrag von 40 000 S übersteigt. 
Durch den obgenannten am 27. Jänner 1976 im 
Nationalrat eingebrachten Initiativantrag der Ab
geordneten Dr. Haider und Genossen, soll unter 
anderem dieser Betrag auf 70 000 S erhöht wer
den. 

Die Bundesregierung hat· am 17. März 1976 
im Nationalrat eine Regierungsvorlage eiu"ge
bracht, die insbesondere folgende Verbesserungen 
auf dem Gebiet der ArbeitslosenversicherUng vor
sieht: 

seiner Sitzunga:m 28. Ap1"~1 1976 beschlossen, 
beide Vorlagen unter einem zu .verhandeln und 
die Regierungsvorlage als Beratungsgrundla,ge 
heranzuziehen. . . 

In .der Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Hellwagner, Kinzl, Melter; Maria 
Me 1; z k e r, Br. K oh I mai e r, Dr. Sc h w i m
m e r, Dr. HaI der' 'und Kam m er h <> fer 
sowie Vizekanzler und Butlidesministet für soziale 
Verwaltung ~ng. H ä u se r beteiligten, wurden 
von den Abgeordneten He 11 w a g n e r, K·j (l. z I 
und M ,e I te rein ,gemeins3,mer Abänderungsan
trag zu Art .. I Z. 5, 6 und 15 gestellt, sowie von 
den Abgeordneten Maria Met z k e r, Doktor 
S c h w i m m e rund . Me -1 t er· ein Antrag auf 
EinJügungeines neuen Art. VLbetreff.etlid, An,de
rung des Mutterschutzgesetzes eingebrachr.Wei-

Erhöhung des Grundbetrages des Ar.beits- ters wUl'den von .den Ahgeordneten Dr. K 0 h 1-
10seng.etdes mai e rund M e 1 t e r Abänderungsanträge zu 

A fh b d · B ' u"·ber ..I[·e Art. I Z. 15 und Z. 16 ·bzw. betreffend Ein-- u e ung, . er esttmlJlung u 
Wartezeit . fügung einer Z . .11. c) im Art. I gestellt .. Ferner 

wur.den vom Abgeol'ldneten M e 1 tel" Abände
Anspruch auf Arbeitslosengel.d auch bei Ge- "A t I Z 12 ) 12 b) Z 15 rungsantrage zu r. " . a , '. ,. . 

. währung' einer Abfertigung u~.d Z. 16 gestellt. . . 

Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für Adop- Bei der Abstimmung wUl'lde die Regierungs-
tivmütter bzw. für Mütter, die .,eine gering- vorlage unter Berucksichtigung.cLer oberwähnten 

. fügig entlohnte Beschäftigung ausÜJbengemeinsamen Abänderungsanträge tder Abgeord
Anrechnung von Ausbildungszeiten an in- nete~ Hell w a g ne r, K i h z 1 . und Me I te r 
ländischen Hebammenlehranstalten auf die bzw:Maria M.etzker, Dr.Schwimmer 
An~artschaft von Kareni~rlaubsgdd "und M~l tei, teils einstimmig, teils mehrstim-

163 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 14

www.parlament.gv.at



2 163 der Beilagen 

mig angenommen. Die anderen oberwähnten Ab-. t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
änderungsanträge fanden keine Mehrheit. sc h los sen enG es e t zen t w u r f die ver-

Damit gilt auch der Antr~g 11/ Aals erledi.gt. fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-

Kunstätter 
Beridtterstatter 

Wien, 1976 04 28 

Pansi 
Obmann 

'j. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958 geändert wird 

Artikel I 

D.:lS Aribeirsihysen'Vetsi-chel'ün:-gsges-e'tZ 1958, 
~l. Nr. 1~, in d'er Fassung der Bul'lJdesgesetz-e 
BeBl. Nt. '92/1'J159, 88/1%0;2'4i/t%0, 119/1961, 
17/19'62, 32~1l%2, 84/1963, 198;11%3, 35/1%4, 
3350t965, 26111%1,9/1968, 30/1969', 3/197'1, 
31/1973 (Art. XIII' der 29. ASVG-Novelle), 
124719.7'3, 642/1'973 (Art. III des Sonderunter
stutzungsgesetzes), 2'3/.1'974 tAtt. IV der 
30. ASVG-Novelle) und 179/1974 wir,d wie fotgt 
geändert: 

L§ 1 hat zu la'Uten: 

»§.1. (1) Für elen Fan der ArbeitsloSigkeit ver
sichert 'arbeitslosenversicher~) sind 

·a} Dienstnehmer ,die bei einem oder mehre
fen Diefl&tgebern beS'chäfti.gt si.nd, 

ib) lehrlinge im ~etzten l;ehrja;ht der vor
ges~:hrieiben:en'odervereinibartenLehrzeit 
sowie :Leh:l"li'11ige, ,die auf Grund eines Kol
lektivvertrages Ämpruchauf :eine Lehr
llingsenuchädigung mindestens in ·,der Höhe 
des .r:l'iedTigsten Hilfsa·rheitetlohnes ,Mben, 

c) Heimatibeitet, 

d) Personen, 'die zum Zweck der vO'rgesclrriehe
hen Ausbildung für aenkünftigen, abge
sclllo'S'sene HochschulbiLdung erfordernden 
Beruf n:ach Abs&'lußdiese'r HöchsdnilbiI
'dung Ibesehäftigt 'sin,d,wenn die AushiJMung 
.nich't im Rahmen eirues Diellst- 'oder Lehr
verhältnisses erfolgt, jedoCh mit Ausnaihme 
der Volontäre, 

'e) :selbständi:gePecher" ,das ~sj,ndPerS.()nen, ~ie, 
ohne auf Grund ei,nes ,Dienst- oder Lehr
verhäknisses besehä,ftigt,zu ,sein, durch Ge
winnu:ng von Har.zprodukten in fremden 
Wälod~l'n eine .sa:isonmäßig' wiedeI1kehrende 

Erwerhstätigkeit ausüben, sofern sie dieser 
Erweribstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfe
nahme fIlmilienfremder Arbeitskräfte nach
gehen., 

S'oweit sie in «er Kra'I1Ikenv'ersid .. erun-g ·;tuf 'Grund 
'ges'etzfich'er Vorscltr:jftetlpfl~rChtversidrert uder 
se1bstversichert (§ 19a des Allgemeinen Soziall
versicherungsgesetzes, BGB!. Nr. 189/1955) und 
·a,iGh.t<Mch M.aßgabe 'der ~Qlgenden .Bestimmungen 
versiclterurtJgsf,rei '&i~Hl 

'(2) Ausgenommenv0'11 :der At'bei·tslasenver
sicherun:gspflich'tsitlid: 

a) Personen his zum vOO'lendeten 15. Lebens
jahr, soweit sie aber ,das 15. Lebensj:lJhr vor 
Beendigy,ngder alLgemei.nen Sdndpflicln be
eooen, bis ~uro AbIauf des letzten Schul
jMlteS; 

h) Dienstniehmer, die in eiJllem 'ötfentJic:h:
rechtlichen Dj,enstverhältnts zum Bund, .ZIU 

einem Bi\llooeslarrdJ einem Bezirk 'e.derei11'er 
Gemei,nde sowie zu einem v'Ün diesen 
KÖl'perscltaften verw.ailtetenBeu·ieb,einer 
sokhen Unternehm.ung, Anstatt, .Stiftung 
oder einem solchen Fonds stehen; 

c) Dienstnehmer, die in einem unkündbaren 
p.rivatredtnlichen Dienstverh'ältnis zum 
Bund, ,zu einem BundesLand, 'ein·em Bezirk 
odcreiner Gemeinde sowie ,wernern von 
diesen Körperschaften verwalteten Betrieb, 
einer solchen Unternehmung, Anstalt, Stif
tung oder einem solchen Fonds stehen, 
wenn ihnen aus ,diesem Dienstverhältnis 
Anwartschaft auf R uhegenuß(P~ovision) 
~ZU5teht, sowie Dienstnehmer, ·die -in einem 
unkündbaren privatrechtlic:hen Dienstver
lnältnis zu einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts stehen, wenn ihnen aus diesem 
Dienstverhältnis AnwartsChaft auf Ruhe
genuß (Provision9' zu:steht, sofern in gesetz
Edlen Yorsch·riften ,ooer 'iB den dienst recht
lichen Vhrsmr,j,ften "ein A:1'l9~ruch 'auf eine 
ErsatzleistU'ri.g -für den Fall der Arbei ts
;losig,keitund ein k~pr,uah _auf eine Ersatz
leistung ~f,ür:KJarenzurl:uibsgeld .(§§ 26 bis 

-;. 
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163 der Beilagen 

3t) in einem ,diesem Bundesgesetz gleich
wertigen Ausmaß vorgesehen sind; 

cl) Penonen, dienaclr ,den Bestimmung.en des 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 d.es Bauern-Krankenver
sicherungsgesetzes,. EGBL Nr. 219/1965, 
pßiichtversichert sind; 

e) Dienstnehmer, Heimarbeiter und selb
ständige Pecher, die nach der Höhe des 
Entgelts geringfügig 'beschäftigt sind, soweit 
es' sich nicht um Sdbstversicherte n3:cb den 
Bestimmungen des Allgemeinen Smialver
sicherungsgesetzes handelt. 

(3) Die Versicherungsfreiheit nad1 Abs. 2 ist 
bei Di.enstnehmern; die 'bei demseLben Dienst
geber ZU versicherungspflichtiger und versiche
mngsfreier Beschäftigung heungez'ogen werden, 
n,ur Qalnn gegehen, wenn sie überwiegend in ver
sicherungsfr€ier Beschäftigung tätig sind. 

(4) :ßei der Beurtelh.ing der Frage, ob eine 
Beschäftigung :115 ,geringfügig gift, finden die 
Bestimmungen des § 5 Abs. .1 des Allgemeinen 
Söziälvets,ichetufigsgesefzes Sinngemäß Anwen
dUrig. E.ine Beschäftigung als Haüsbesörger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 16/ 
1970, gilt Jedödi da.t1n als geringfügig, wenn das 
Entgelt die im: § 5 Abs. 2 Ht. abis e des Allge
meinen Söziafversichetungsgesetzes angefuhrten 
Bettage nicht ühersd1reitet. 

(5) Die Vorschriften des Abs. 4 erster Satz 
gelten sinn:gemäß für' I-teitn::i:rbeiter urui selb
stämige- Pedter." 

2, Im § 2 sind ,die Worte "der in ller Heim
arbeit" dutm die Worte ,,.der in Heimarbeit" 
zu ersetzen. 

3. Im § 3 Albs. 1 sind die Worte "des Bundes
ministeriums für soziale VerWaltung" durch die 
Wotte "des BUbdesministers [ür soziale Ver
waltung" zu ersetzen. 

4. a) Die überschtift VOr § 6" Vetsicherungs
ieistUrtgen." ist dutchdle Obetsdlrift "Leistun
gen" zu ersetzeri. 

b) § (, hat zu lautC'fit 

,,§ 6. (1) Als Leistungen der Arbeitslosenver-
s;cherung kommen in Betracht: 

a) ArbeitslosengeiJ; 
b) Notstandshilfeö 

c) Bevorsthussung von Leistuß;~en aus ller 
Pensionsversichenmg; 

cl) Karenzurla.whsge1d; 
e) SOh,derrtotst.an<thhilfe für alleinstehende • 

Mütter. 

~2) Die Bezieher der vorstehenden Leistungen 
sind' krankenversichert. " 

5. § 12 hat zu lauten: 

,,§, 12. (1) Arbeitslos ist, wer nach Beendigung 
seines Beschäftig:ung&verhältnisses keine neue Be
schäftigUIJjg gefunden hat. 

(2) Ein seLbständiger Pecher gilt in der Zeit 
der saisonmäßigen Erwerbsmöglichkeit, das ist 
vom dritten Montag im März bis einschließlich 
,dritten Sonnta:g ,im November eines jeden Jahres, 
nicht als artbeits1os. In der übrigen Zeit des Jahres 
gilt der sdbständige Pecher als arbeitslos, wenn 
er keinean~ere Bescb,äftigung gefunden hat. 

P) Als al'beitsIos im Sinne der Albs. 1 und 2 
gilt insbesondere nicht: 

a) wer in einem Dienstverhältnis steht; 
b) wer selhstän.dig erwe1'lbstätig ist; 
c) wer ein Urtl<'1U:bsentgelt nach den Bestim

mungen des Bauarbeiter-Vl'lawbsgesetzes 
1972, BGBL Nr. 414, in der jeweils gelten
den Fassung, hezieht, i,n der Zeit, für die 
das Ur1aubsentgelt gebührt; 

d) wer, ohne in einem Dienstverhältnis 'zu 
stehen, im Betrieb des Ehegatten, der 
Eltern oder Kin<ler tätig ist; 

e) wer eine Freiheitsstrafe verbüßt oder auf 
behördliche Anordnung in anderer Weise' 
angehalten wir:d; 

f) wer in einer Schule oder einem geregelten 
Lehrgang - so als ordentlicher Hörer 
einer Hochschule, aJs Schwer einer Fach
schule oder einer mittleren Lehranstalt -
aJUsgebildet wird oder, ohne daß ein Dienst
verhältnis vorliegt, sich einer praktischen 
Ausb1!ldung unterzieht. 

(4) Von den Bestimmungen des~bs. 3 lit. [ 
ka.nn das Arbeitsamt in berücksichtigungswürdi
gen Fällen Ausnahmen zulassen, insbesondere, 
wenn der Arbeitslose ,dem StUidium ooerder 
praktischen AusbiLdung bereits während des 
Dienstverhähnisses, ,das der Arbeitslosigkeit un
mittelbar vör.angegangen ist, oblag. 

(5) Nach~ und Umschulung und der Besuch 
einzelner Lehrkurse zum Zwecke der Erweite
rung der fachlichen oder ALLgemeinbildung gelten 
nimt als Beschäftigung im Sinne der Abs. 1 und 2. 

(6) Als al'beitslos gilt jedom 

a) wer aus einer oder mehreren Beschäftigu,n~ 
gen ein Entgelt erzielt, das die im § 5 
Albs. 2 lit.a bise ,des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes angeführten Beträge 
nicht übersteigt; 

.b) wer einen land(forst)wirtschaftlichen Be
trieb bewirtschaftet, dessen nach den jeweils: 
geltenden gesetzlichen Vorschriften festge-
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4 163 der Beilagen 

stellter, Einheitswert den Betrag von b) die Zeit des Präsenz(Zivil}dienstes, wenn 
44000 S nicht über,steigt; der Arbeitslose innerha:lb des letzten Jahres 

c) wer auf andere Art selbständig erwerhs- vor Antritt ,des Präsenz(Zivil)dienstes oder 
tätig ist und daraus ein Einkommen erzielt, innerhalb des tder Beendigung des Präsenz-
das die im § 5 Albs. 2 Et. abis c des Allge- (Zivitl)dienstes folgenden Jahres mindestens 
meinen Sozi'allversicherungsgesetzes ange- sechs Monate arbeitslosenversicherungs-
führten Beträge nicht übersteigt. pflichtig beschäftigt oder als Lehrling 

aI1beitslosenversicl;ert war, wobei einer 
(7) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 3 arheitslosenversicherungspflichtigen Be-

lit. a gilt als arbeitsJos auch eine Frau, bei der schäftigung der Bezug von Al:'beitslosen-
die Vora.ussetzung tdes § 26 Abs. 1 Z. 1 Lit. c geld und Notstandshilfe gleichsteht; 
für den Anspruch auJKarenzurlaubsgdd vor c) Zeiten eines,Wochengeldbezuges während 
A~lauf :des Karenzurlaubes deswegen weggefallen eines a1"beitslosenversicherungspflichtigen 
ist, weil ihr Kind; dessen Geburt Anlaß für die Beschäftigungsverhältnisses, sofern das Be-
Gewähru, ng des Kar,e,nzurlaubes war,' ge~torb, en , ," schäftigungsverhältnis anschließend -an den 
ist und der Dienstgeber einer vorzeitigen Beendi- Wochengeldbezug fortgesetzt oder ein 
gung des Karenzu1"lauhesnicht zugestimmt hat, . Karenzurlaulb im Sinne des Mutterschutz-
und zwar so lange, als während der restlichen gesetzes, BGBl. Nr. 76/1957, in geltender 
Dauerd,es KarenzurlaUibes kein Dienstverhältnis Fassung, in Anspruch genommen wur,de; 
mit einem anderen Dienstgeber besteht. d) Zeiten einer Krankheit während eines 

(8) Ebenso gilt als arbeitslos, wer, auf Grund arbeitslosenversicherungspflichtigen Be-
eines aLlenfaJlsauch' ungerechtfernigten Aus- schäftig'ungsverhältnisses nach Wegfall des 
spruches über die Lösung seines einen Kündi- Entgeltanspruches, sofern nach der Krank-
gungs- oder' Entlassungsschutz genießenden heit der Entgeltanspruch wieder aufgelebt 
Dienstverhälltnisses nic\1t beschäftigt wi1'ld, und ist;' , " 
zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dein durch die e) bei Dienstverhältnissen von Arbeitern, die 
zuständige Behörde das allfällige Weitertbestehen mindestens eine volle Woche ununter~ 
,des Beschäfi,igungsverhältnisses rechtskräftig ent- brochen gedauert haben und die an eiriem 
schieden oder ,vor der zuständigen Behöl'ide ein Samstag - im FaJIe der Fünftagewoche an 
VergIleich geschlossen wurde." einem Freitag - enden, der darauffolgende 

Sonntag bzw. Samstag und Sonntag, soweit 
6. § 14 hat zu lauten: betriebsüblich andere Tage als die Sonntage 
,,§ 14. (1) Bei der erstmaligen Inanspruch- bzw. Samstage und Sonntage als arheitsfreie 

naihme des ArbeitsIosengeMes ist ,die Anwart- Tage gelten, ,diese betriebsÜlbIichen arbeits-
schaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den letzten .freien T:lge. 
24 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (5) Im Gebiet eines anderen Staates ausgeübte 
(Rahmerufrist)imges:lmt 52 Wochen im Inland Beschäftigungen, ,die ihrer Art nach im Inland 
arbeitslösenversicherungspflichtig beschäftigt war. versicherungspflichtig wären, sind den Beschäfti-

(2) Bei jeder weiteren Inanspruchmhme des gungen im Bundesgebiet ,gleichzuhalten, soweit 
AI1beits;losengeldes ist die Anwartschaft enf.üllt, durch zwischenstaatliche übereinkommen die 
wenn der Arbeitslose in den ,letzten 12 Monaten Gegenseitigkeit vel1bürgt ist. 
vor G~Iteilidmachung des Anspruches (Ra,hmen- (6) Die in den vorstehenden Abs. 4 U:nd 5 ange
frist) insgesamt' 20 Wochen im Inland aDbeits~ führten Zeiten dürfen bei der Ermittlung der 
losenversicherungspflichdg besch1Vftigtwar. Anwartschaft nur einmal berücksichtigt werden. 

(3) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit (7) Zeiten, die für die Beurteilung der Anwart-
kann durch Verol1dnung des Bundesministers für schaft auf' KarenzunlaubsgeJ.d herangezogen wur
soziale Verwaltung .für einzelne Berwfsgruppen,den, sind bei der Beurteilung der Anwartschaft 
in denen die Beschäftigungslage besonders un- auf Arbeits10sengdd nicht mehr zu berückslchti
günstig ist, bestimmt wer,den, daß ,die Anwart- gen, es sei denn, daß das Kirud,dessen Geburt 
schaft auch dann erfüHtist, wenn der Arbeitslose Anlaß für die Gewährung des Karenzurlauhs
in .den [etzten 24 Monaten vor Geltendmachung geldes war, während des :i3ezuges des Karenz
des Anspruches auf Arbeitslosengeld im Inhnd Urlaubsgeldes gestorben ist., 
insgesamt 26 Wochen arbeitslosenversicherungs- (8) Wird nach ,einem Bezug von Karenzur-
pflichtig beschäftigt war. laubsgeLd Arbeitslosengeld in Anspruch genom-

(4) Auf die Anwartschaft sind folgende im: men, so gilt ,diese Inanspruchnahme des Arbeits
Inland zurückgelegte oder auf Grund inländischer. losengeldesals weitere Inanspruchnahme im Sinne 
Rechtsvorschriften erworbene Zeiten anzurech- des Abs. 2." 
nen: 

! 
a) Zeiten; ,die gemäß § 1 Abs; 1 der Arbeits

losenversichemngspflicht unterlage~; 

7. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Die Rahmenfristen nach §14 Abs. 1. 
bis 3 verltängem sich 
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1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im 
Inland 

a) in einem arbeitslosenversicherungsfreien 
Dienstverhältnis gestanden ist; 

b) arlJeitsuchend beim Arbeitsamt gemeldet 
gewesen ist; 

c) eine Abfertigung aus einem Dienstverhält
nis bezogen hat; 

d) selbständig erwerbstätig gewesen ist; 
e) einen geregelten Lehrgang zur beruflichen 

FortbiMurug besucht hat, durch den er über
wiegend in Anspruch genommen wurde; 

f) Präsenz(Zivil)dienst geleistet hat; 
g) einen KarenzurlaU'b im Sinne der gesetz

Jichen V.orschriften zurückIgelegt bzw. 
Karenzurla.wbsgeld bezogen hat; 

h) eine Sonderunterstützungnach den Bestim
mungen des Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 76/1957, bezogen hat; 

i) ein ·außeror·dentliches Entgelt im Sinne des 
§ 17 des Hausgehilfen- und HausangesteH
tengesetzes, BGBl. Nr. 235/1962, bezogen 
hat; 

j) Krankenge1d hzw. Wochengeld bezogen hat 
oder in einer Heil- oder Pflegeanstalt unter
gebracht gewesen ist; 

k) nach Erschöpfung des Anspruches auf Kran
kengeld aus der gesetzlichen Kr.ankenver
sicherung nachweislich arbeitsunfähig ge
wesen ist; 

I) wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, die nach 
ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit 
.gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes g:leich
kommt, eine Pension aus der gesetzlichen 
Pensions- oder Unfallversicherung bezogen 
hat; 

m) eine Freiheitsstrafe verbüßt hat oder auf 
behöl'ldliche Anordnung in anderer Weise 
angehalten worden ist; 

n) eine Sonderunterstützung nach den Bestim
mungen des Sonderunterstützungsgesetzes~· 
BGBl. Nr. 642/1973, bezogen hat; 

2. um Zeiträume, in denen der Arbe,itslose 
im Ausland beschäftigt gewesen ist. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann, wenn sich die Notwendigkeit hiezu heraus
stellt, durch Vewrdnung bestimmen, daß auch 
andere Tatbestände eine Verlängerung der 
Rahmenfrist bewirken." . 

8. Der § 17 erhält d:ie Bezeichnung § 16 und 
ha.t unter VoransteUung der übetsch.rift "Ruhen 
des Arbeitslosengeldes" zu lauten: 

,,§ 16. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 
währeI1Jd 

a) des Bezuges von Kranken- oder Wochen
geld. 

b) des Bezuges von SOIliderunterstützung nach 
den Bestimmungen des Mutterschutz
gesetzes, 

c)der Umer;b6ngung des Arbeitslosen in 
einer Heill- oder Pflegeanstalt, 

d) des· Bezuges einer Pension aus dem Ver
sicherungsfaH der Invalidität, der Berufs
~fähigkeit oder der dauernden Erwerbs
unfähigkeit, 

e) der Verlbüßung einer Freiheitsstra,fe sowie 
währe,nd einer anderweitigen auf behörd
licher Anordnung beruhenden Anhaltung, 

f) des Bezuges VOti·. Entgelt gemäß § 5 des 
Entgeltfo,rtzah.lungsg~setzes, BGBl. Nr. 399/ 
1974, 

g) des Aufenthaltes im Ausland, 

h) des PräseIW(Zivil)dienstes, 

i) ,des Bezuges von Karenzurlau;bs,ge1d~" 

9. Der § 16 erhält die Bezeichnung § 17 und 
hat unter Voranstelilung der überschrift "Beginn 
des Bezuges" anstelle der überschrift "Wartezeit" 
zu lauten: 

,,§ 17. (1) Sofern sämtliche Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt 
sind und der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht 
gemäß § 16 ruht, gebührt ,das Arbeitslosengeld 
ab dem Tag der Geltendmachung. 

(2) Waren jedoch ,die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bereits ab einem 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag er
füllt und hat der Anspruch während dieses 
Samstages, Sonntages oder gesetzlichen Feier
tages gemäß §. 16 nicht geruht, so gebührt das 
Arbeitsl,osengeld rückwirkend ab dem betreffen
den Sanistag, Sonntag bzw. :gesetzlichen Feiertag, 
sofern der Arbeitslose seinen Anspruch am dar
auHolgenden Werktag geltend gemacht hat." 

10; Im § 18 Abs.3ist der Ausdruck,,§ 14 
Abs. 8 und 9" durch den Ausdruck ,,§ 14 Abs. 4 
lit. c, d unde" zu ersetzen. 

11. a) Im § 19 Abs. 1 lit. b ist das Wort "An
wartschaftszeit" ,durch das Wort "Anwartschaft," 
zu ·ersetzen. 

h) Dem § 19 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Durch den Bezug von Karenzudaubsgeld 
ist ein allfälliger A~spruch auf Fortbezug von 
Af1beits'losengelid nicht mehr gegeben, es sei denn, 
daß das Kind dessen Geburt Anlaß für die Ge
währung ,des 'Kar~nzurlaubsgeldes- war, während 
des Bezuges ,des Karenzurlaubsgeldes gestorben 
ist. " 
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12. a) § 21 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Grundrbetrag des Arbeitslosengeldes eins'chol~eßlich der WohnungsbeihiHe 'von 30 S 
monatlich beträgt: 

Lohnklasse bei einem Arbeitsverdienst Grundbetrag 
monatlich 

Schilling Schilling 

1 wöchentlich bis 390 
monatlich . bis 1690 987 

2 wöchentlich über 390 bis 450 
monatlich über 1690 bis 1950 1251 

3 wöchentlich über 450 bis 510 
monatlich über 1950 bis 2210 1362 

4 wöchentlich über 510 bis 570 
monatlich über 2210 b~ 2470 1458 

5 wöchentlich über 570 bis 630 
monatlich über 2470 bis 2730 1539 

6 wöchentlich über 630 bis 690 
monatlich über 2730 his 2990 1605 

7 wöchentlich über 690 bis 750 
monatlich über 2990 bis 3250 1653 

8 wöchentlich über 750 bis 810 
monatlich über 3250 bis 3510 1686 

9 wöchentlich üher 810 bis 870 
monatlich über 3510 bis 3770 1704 

10 wöchentlich über 870 bis 930 
monatlich über 3770 bis 4030 1740 

11 wöchentlich über 930 bis 990 
monatlich über 4030 bis 4290 1776 

12 wöchentlich über 990 bis 1050 
monatlich über 4290 bis 4550 1869 

13 wöchentlich über 1050 bis 1110 
monatlich über 4550 bis 4810 1959 

14 wöchentlich über 1110 bis 1170 
monatlich über 4810 bis 5070 2049 

15 wöchentlich über 1170 bis 1230 
monatlich über 5070 bis 5330 2142 

16 wöchentlich über 1230 bis 1290 
monatlich über 5330 bis 5590 2241 

17 wöchentlich über 1290 bis 1350 
monatlich über 5590 bis 5850 2346 

18 wödlentlich über 1350 bis 1410 
monatlich über 5850 b~ 6110 2448 

19 wöchentlich über 1410 bis 1470 
monatlich über 6110 bis 6370 2553 

20 wöchentlich über 1470 bis 1530 
monatlich über 6370 bis 6630 2658 

21 wöchentlich über 1530 bis 1590 
monatlich über 6630 bis 6890 2760 
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Lohnklasse 
bei einem Arbeitsverdienst Grundbetrag 

monatlich 

Sdlillinl1; Schilling 

22. wöchentlich über 1.$90 bis 1650 
monatlich über 6890 bis 7150 2865 

23 wöchentlich über 1650 bis 1710 
monatlich über 7150 his 7410 2970 

24 wöchentlich über 1710 bis 1770 
monatliclt über 7410 bis 7670 3072 

25 wöchentlich über 1770 bis 1830 
monatlich übe.r 7670 his . 7930 3177 

26 wöchentlich über 1830 bis 1890 
monatlich über 7930 bis 8.190 3282 

27 wöchentlich über 1890 
monatlich über 8190 

b) § 21 Abs. 4 hat zu lauten: 

~,(4) Unter Bedachtnahme auf die für den 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag jeweils maßge
bende Höchstbeitragsgrundlag,e hat der Bundes
minister für soziale Verwaltung mit Verordnung 
eine Ergänzung der Lohnklassentabelle vorzu
nehmen, derart, daß der monatliche Arbeitsver
dienst von Lohnklasse zu Lohnklasse jeweils um 
260S abgestuft ist und der Grundbetrag des 
Arbeitslosengeldes in den einzelnen ergänzten 
Lohnklassen jeweils 40 v. H. des um 195 S 
erhöhten unteren monatlichen Grenzbetrages der 
betreffenden Lohnklasse zuzüglich einer Woh
nungsbeihilfe . von 30 S monatlich beträgt. 

c) § 21 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Auf einen tag entfällt als Arheitslosen
geld ein Dreißigstel des Monatsbetra,ges, das auf 
volle Schillingbeträge zu runden ist; hieb ei sind 
Beträge unter 50 Grosmenzu vernachlässigen 
und Beträge von 50 Groschen und mehr auf 
einen Schilling zu ergänzen." 

13. a) Im § 23 Abs. 2 haben nach den Worten 
"so hat der Pensionsversicherungsträger" die 
Worte "dem Arbeitsamt" zu entfallen. 

b) Im § 23 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,(§ 34 
Abs. 3)" durch den Ausdruck ,,(S 42 Abs. 3)" zu 
ersetzen. Weiters haben die Worte "dem Bundes
ministerium für' soziale V;erwaltung" sowie die 
Worte "den Arbeitsämtern" zu entfallen. 

14. a) Im § 25 Abs. 1 ist der Ausdruck 
,,§ 12 Abs. 9" durch den Ausdruck .,§ 12 
Abs. 8" zu ersetzen. 

b) Dem § 25 Abs. 3 ist folgender Satz anzu
fügen: "Die Arbeitsämter können aniäßlich der 
Vorschreibung von Rückforderungen Ratenzah
lungen gewähren, wenn auf Grund der wirt-

3384 

schaftlichen Verhältnisse des Schuldn.ecs die 
Hereinbringung der Forderung in einem :Betrag 
nicht mö.glicll ist. Die Höhe der Raten ist unter 
Berücksichtigung. der wirtschaftlichen Verhält
nisse des Sch~ldners festzuset~en." 

15. Die üherschrift "Abschnitt 1 a." ist durch 
die überschrift "Abschnitt 2" zu ersetzen, die 
bisherigen §§ 25 abis 25 g erhalten die Bezeich
nungen 26 bis 32 und haben wie folgt zu lauten: 

,,§ 26. (1) Anspruch auf Karenzurlaubsgeld 
haben 

1. Mütter, 
a) die die Anwartschaft erfüllt haben und 
b) sich aus Anlaß der Mutterschaft in einem 

Karenzurlaub bis zum Höchstausmaß 
eines Jahres vom Tag der Geburt des 
Kindes an gerechnet befinden oder deren 
Dieast(AusbiLdungs-, Lehr)verhältnis von 
ihnen wegen der· bevorstehenden oder er
folgten Entbindung oder vom Dienst:geber 
gelöst oder durch Zeit ablauf heendet 
wurde, wenn durch die Entbindung auf 
Grund des Dienst(Ausbildungs-, Lehr)
verhältnisses Anspruch auf Wochengeld 
entstanden ist; die Voraussetzung, daß 

. Anspruch auf Wochengeld entstanden IYein 
muß, entfällt bei Müttern, die während der 
Schutzfrist gemäß §§ :;. und 5 -des Mutter
schutzgesetzes, BGBL Nr. 76/1957, keinen 
Anspruch auf Wochengeld haben, weil die 
diesbezüglichen krankenversicherungsrecht
lichen Vorschriften einen solchen Ansprudl 
nicht vorsehen, bzw. bei Miittern,denen 
nur deswegen kein Anspruch auf Wochen
geld entstanden ist, weil sie sich zu dem 
Zeitpunkt, in dem Anspruch auf Wochen
geld entstanden wäre, in Anstaltspflege 
befunden haben und 
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c) deren neugeborenes Kind mit ihnen im 
selben Haushalt lebt und von ihnen über
wiegend selbst gepflegt wird, wobei diese 
Voraussetzungen nicht erforderlich sind, 
solange sich das Kind in' einer Krankenan
stalt in Pflege befindet. 

2. Mütter, 
a) di,e im Bezug desWochengeldes aus der 

Krankenversicherung Arbeitsloser stehen, 
nach Erschöpfung ihres Anspruches auf 
Wochengeld, sofern die Voraussetzungen 
der Z. 1 li t. C gegeben sind, oder 

b) die im Bezug desWochengeldes aus der 
Krankenversicherung auf Grund des Be
zuges von Sondetunterstützung ~emäß 
§§ 26 und 27 des Mutterschutzgesetzes 
stehen, nach Erschöpfung ihres Anspruches 
auf Wochengeld, sofern die Voraussetzun
gen der Z. 1 lit. ·a und c gegeben sind, 
oder 

c) denen nur deswegen kein Anspruch auf 
Wochengeld aus der Krankenversicherung 
Arbeitsloser entstanden ist, weil sie sich 
zudem' Zeitpunkt, in dem Anspruch auf 
Wochengeld entstanden wäre, in Anstalts
pflege 'befunden haben, sofern die Voraus
setzungen der Z. 1 lit. c gegeben sind. 

3. Frauen, die allein oder mit ihrem Ehegatten 
ein Kind, welches das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
oder in der Absicht, dieses K·ind an Kindes 
Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege ge
nommen haben, die Anwartschaft erfüllen, mit 
dem Kind im selben Haushalt leben und dieses 
überwiegend selbst pflegen; im übrigen gelten 
die B'estimmungen der §§ 26 Abs. 2 bis 32 
sinngemäß. 

(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob die 
Anwartschaft erfüllt ist, finden die Bestimmun
gen des § 14 Abs. 1 und 2 sowie des' § 15 
sinngemäß Anwendung. Handelt es sich jedoch 
um Mütter, die vor Vollendung des 20. Lebens
jahres entbunden haben und im Zusammenhang 
mit dieser Entbindung Karenzurlaubsgeld be
antragen, finden auch bei der erstmaligen Inan
spruchnahmedes Karenzurlaubsgeldes die Be
stimmungen des § 14 Abs. 2 sowie des § 15 
sinngemäß Anwendung: Auf die Anwartschaft 
von Karehzurlaubsgeld sind die in § 14 Abs. 4 
lit. a,c, d und e angeführten Zeiten, kranken
versicherungspflichnige Lehrzeiten und kranken
versicherungspflichtige Ausbildungszeiten an in
ländischen Krankenpflegeschulen, medizinisch
technischen Schulen und Schulen für den medi
zinisch-technischen Fachdienst im Sinne des Bun
desgesetzes BGBl.Nr. 102/1961 sowie an inlän
dischen Hebammenlehranstalten anzurechnen. 
Alle diese Zeiten dürfen bei der Ermittlung der 
Anwartschaft nur einmal berücksichtigt wer": 
den. 

(3) Keinen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld 
haben Mütter, die 

a) in einem Dienstverhältnis stehen; 
b) selbständig erwerbstätig sind; 
c) Anspruch auf Geldleistungen an öffentlich 

Bedienstete während des Karenzurlaubes 
aus Anlaß der Mutterschaft nach den Be
stimmungen des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 
395/1974 oder gleichartige Leistungen auf 
Grund landesgesetzlicher Vorschriften 
haben; 

. d) ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, 
. im Betrieb des Ehegatten, der Eltern oder 

, .. Kinder tätig sind. 

(4) Anspruch auf Karenzurlaubsgeld haben 
jedoch bei Erfüllung der sonstigen Vonausset
zungen Mütter, die 

a) aus einer oder mehreren Beschäftigungen 
ein Entgelt erzielen, das die im § 5 Abs. 2 
lit. abis c des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes angeführten Beträge nicht 
übersteigt; 

b) eine nebenberufliche Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorger
gesetzes, BGBl. Nr; 16/1970, ausüben; 

c) einen land(fol'st)wirtschaftlichen Betrieb be
wirtschaften, dessen nach den jeweils gel
tenden gesetzlichen Vorschl'iften festgestell
ter Einheitswert ,den Betrag von 44 000 S. 
nicht über.steigt; . 

d) auf andere Art selbständig erwerbstätig 
sind und daraus ~in Einkommen erzielen, 
das die im § 5 Abs. 2 lit. abis c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes an
geführten Beträge nicht übersteigt. 

§ 27. (1) Verheiratete Mütter erhalten ein 
Karenzurlaub1;geLd von 2487 S (einschließlich 
:30 S Wohnungsbeihilfe) monatlich. 

(2) Alleinstehende Mütter erhalten ein Karenz
urlaubsgeld von .3716 S (einschließlich 30 S 
Wohnungsbeihilfe ) monatlich. 

(3) Verheiratete Mütter, deren Ehegatte jedoch 
kein oder nur ein Einkommen erzielt, das bei 
Ariwendung ,des § 6 Abs. 3 erster Satz, 
und Abs. 5 erster Satz der Verordnung 
des Bundesministers< für soziale· Verwaltung 
vom 10. Juli 1973,' BGBL Nr. 352, be-' 
treffend Richtlinien für die Gewährung der Not
standshilfe . (Notstandshilfeverordnung) unbe~ 
rücksichtigt zu bleiben hätte (Freibetrag), oder 
deren Ehegatte erwiesenermaßen für den Unter
halt des Kindes nicht sorgt, erhalten ein Ka
renzurlaubsgeLd von 3716 S (einschließlich 30 S 
Wohnungsbeihilfe) monai:lich. Ein den vorge
nannten Freibetrag übersteigendes Einkommen 
des Ehegatten ist auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen 2487 Sund 3 71(j S monatlich an zu': 
rechnen. 
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§ 28. Zuzüglich zum Karenzurlaubsge1d gebüh
ren FamilienziUschläge für die im § 20 Abs. 2 an
geführten zuschlags berechtigten Personen, ausge
nommen für das neugeborene Kind, sofern die 
Mutter zum Unterhalt dieser Personen tatsächlich 
wesentlich beiträgt. Im übrigen finden die Be
scimmungen des § 20 Abs. 2 bis 4 sinngemäß An
wendung. Bei Mehrlingsgeburten gebührt für das 
zweite und jedes weitere Kind je ein Familienzu
schlag. 

§ 29. Die Vorschriften des § 16 ,lit. abis g 
über das Ruhen ,des Arbeitslosengeldes sowie der 
§§ 24 und 25 über die Einstellung und Berichti
gung des Arbeitslosengeldes finden sinngemäß 
Anwendung. 

§ 30. Das Karenzurlaubsge1d wird auf vorheri~ 
gen Antrag der Mutter mit Beginn ,des Karenz
urlaubes, ,im Falle einer Auflösung des Dienstver
hältnisses gemäß § 26 Abs. 1 Z. 1 lit. b mit dem 
der Auflösung folgenden Tag, frühestens jedoch 
im unmittelbaren Anschluß an den Wochen
geldbezug, in den Fällen des § 26 Abs. 1 Z. 2 
lit. a und b im unmittelbaren Anschluß an den 
WochengeldbeZug, im Falle des § 26 Abs. 1 Z. 2 
lit. c frühestens im Anschluß an die Arusta'\tJS
pflege, im Falle des § 26 Abs. 1 Z. 3 frühestens 
ab dem Tag, an dem das Kind in unentgeltliche 
Pflege genommenWlird, gewährt. Wird der An
trag auf Gewährung des Karenzurlaubsgeldes erst 
später geltend gemacht, so gebührt das Karenz
urlaubsgeld rückwirkend bis zu einem Höchstaus
maß von einem Monat. 

§ 31. Das Karenzurlaubsgeld wird im Falle 
der Gewährung eines Karenzurlaubes für die 
Dauer dieses Urlaubes gewährt, in diesem und 
in allen anderen Fällen jedoch nur bis zum 
H6chstausmaß eines Jahres vom Tag der Geburt 
des Kindes an gerechnet. 

§ 32. Die im § 27 angeführten Beträge sind mit 
Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit 
der Richtzahl· dieses Kalenderjahres (§ 108 a 
ASVG) zu vervielfachen. Die vervielfachten Be
träge. sind auf volle Schillingbeträge zu runden; 
hie]Jei sind Beträge unter 50 Groschen zu ver
nachlässigen und Beträge von 50 Groschen und 
mehr·auf einen Schilling zu ergänzen." 

16. Die Überschrift "Abschnitt 2." ist durch 
die Überschrift "Abschnitt 3" zu ersetzen, die 
bisherigen §§ 26 bis 31 erhalten die Bezeich
nungen 33 bis 38 und haben wie folgt zu lauten: 

,,§ 33. (1) Arbeitslosen, die den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld oder Karenzurlaubsgeld er
schöpft haben, kann auf Antrag. Notstandshilfe 
gewährt werden. 

(2) Voraussetzung für die Gewährung der Not-
standshilfe ist, daß der Arbeitslose 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt" 
b) arbeitsfähig und arbeitswillig ist, 
c) sich in Notlage befindet. 

(3) Von dem Erfordernis ,der österreichischen 
Staatsbürgerschaft wird bei Personen abgesehen,. 
die sich seit 1. Jänner 1930 ununterbrochen im 
Bereich des gegenwärtigen Staatsgebietes der Re
publik Osterreich aufhalten; das gleiche gilt für 
Personen, die nach diesem Zeitpunkt im Bereich. 
des gegenwärtigen Staatsgebietes der Republik 
geboren sind und· sich in diesem Gebiet seither 
ununterbrochen aufhalten. 

(4) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosem 
die Befriedä.gung der notwendigen Lebensbedürf
nisse unmöglich ist. 

I 

(5) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, 
wenn sich der Arbeitslose innerhalb dreier Jahre
nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeits
losengeld oder Karenzurlaubsgeld um die Not
standshilfe bewirbt. 

§ 34. (1) Wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen oder 
für bestimmte Gebiete andauernd günstig ,ist, 
kann der Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenver
tretungen der Dienstgeber und der Dienstnehmer 
für solche Gruppen von Arbeitslosen oder für 
solche Gebiete die Gewährung der Notstandshilfe. 
ausschließen. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung: 
kann d~e Gewährung der Notstandshilfe an ar
beitslose Angehörige eines anderen Staates zulas
sen, wenn dieser Staat eine der österreichischen 
Notstandshilfe gleichwertige Einrichtung besitzt, 
die auf österreichische Staatsbürger in gleicher' 
Weise wie für die eigenen StaatsangehÖrigen ange-
. wendet wird. . 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung: 
kann nach Anhö,rung der gesetzlichen Interessen
vertretungen der Dienstgeber und der Dienst
nehmer die Gewährung der Notstandshilfe all 
Arbeitslose, die nicht die österreichische Staats
bürgerschaft besitzen und die nicht auf Grund 
einer Verfügung nach Abs. 2 zur Notstandshilfe 
zugelassen sind, unter Ider Vorau9setzung zulas
sen, daß· die Arbeitslosen innerhalb der letzten, 
fünf Jahre, gerechnet vom Tag der Geltend
machung des Anspruches auf Notstandshilfe, in 
Psterreich mindestens 156 Wochen arbeitslosen
versicherungspflichtig beschäftigt waren;. bei der 
Ermittlung des Zeitraumes von fünf Jahren 
bleiben Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld 
(Notstandshilfe) außer .Betracht. Die Zulassung: 
kann für eine bestimmte Zeit und für bestimmte
Gruppen von Arbeitslosen ausgesprochen wer
den. 
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Dauer. und Ausmaß. 

§ 35. Die Notstandshilfe wird jeweils für einen 
bestimmten, jedoch 26 Wochen nicht übersteigen
den Zeitraum gewährt; 

§ 36. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung erläßt nach· Anhör.ung der g~setz1ichen. 
Interessenvertretungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer Riichtlinien über das. Ausmaß der 
Notstandshilfe; In. diesen. Richtlinien kann das 
A.usmaß insbesondere nach Gebie.ten· unter Be
rüdisichtigung der Lebenshaltungskosten und 
nach dem Alter der Arbeitslosen abgestuft wer
den. Die Notstandshilfe darl jedoch mit. keinem 
höheren Betrag als dem des Arbeitslosengeldes 
festgesetzt werden und' unbeschadet der Bestim
mungen des Abs. 2' nicht unter 75 v. H. des 
Arbeitslosengeldes sinken. 

(2) In den nach Abs. 1 zu erlassenden Richt
linien sind auch die näheren Vor.aussetzungen 
im Sinne des. § 33 Abs. 4 festzulegen, unter 
denen Notlage als gegeben anzusehen ,ist. Bei Be
urteilung der Notlage sind ,die gesamten wirt
schaftlichen Verhältnisse des Al'beitslosen selbst 
sowie der Angehörigen des Arbeitslosen zu be
rüdisichtigen, die' zur gesetzlichen Unterhalts
leistung verpflichtet sind, wobei Lebensgefährten, 
Wahleltern, Stiefeltern, Wahlkinder und Stief
k,inder den unter.haltspflichtigen Angehörigen. 
gleichgehalten' werden; im allgemeinen ist nur 
das Einko'mmen der im gemeinsamen Haushalt 
mit dem Arbeitslosen lebenden Angehörigen 
heranzuziehen·. Weiters sind unter Beachtung der 
vorstehenden Grundsätze Bestimmungen darüber 
zu treffen, inwieweit für den Fall, daß das der 
Beurueilung, zugrunde liegende Einkommen. nicht 
ausreicht, um die Befriedigung der notwendigen 
Lebensbedürfnisse des Arbeitslosen sicherzustel
len, Notstandshilfe unter Anrechnung des Ein
kommens mit einem Teilbetrag gewährt werden 
kann. 

(3) Im einzelnen ist bei der. Erlassung der 
Richtlinien folgendes zu beachten: 

A.Berücksichtigung des Einkom
mens des Arbeitslosen: 

a) Leistungen.der allgemeinen Sozialhilfe, der 
fr.eien Wohlfahrtspflege sowie Gewerk
schaftsunterstützungen und Gnadenpensio
nen privater DieDJStgeber sind bei' der 
Beurteilung der Notlage außer Betracht zu 
lassen. 

b) Renten (Pensionen) und! Zulagen zu Ren
ten (Pensionen) können zur Gänze oder 
teilweise von der Anrechnung auf die Not
standshilfe freigelassen werden, wenn sie 
vor allem zur Bestreitung besonderer Auf~ 
wendungen des Renten(Pensions)empfän
gers bestimmt sind. 

c} Das. sonstige Einkommen des Arbeits
losen ist nach Abzug des zur Erzielung des 
Einkommens notwendigen Aufwandes. auf 
die Notstandshilfe anzurechnen. 

d) B~i der Ermittlung des Einkommens aus 
einem land(forst)wirtschafdichen Betrieb 
sind die Bestimmungen des. § 85 Abs. 5 
his 7" und Abs. 10 des BauerncPensions
versicherungsgesetzes, BGBL Nr. 28/1970, 
in der jeweils geltenden Fassung, sinnge
mäß: anzuwenden. 

e) Bei ß;ezug einer Leistung aus. einem der 
Versicherungsfälle des Alters aus der Pen
sionsversicherung nach· dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerb
lichen Selbständigen -Pensionsversiche
rungsgesetz bzw. dem Bauern-Pen9ions
versicherungs gesetz un& bei Bezug eines 
Ruhegenusses aus einem Dienstverhältnis 
zu einer öffentlich-r.emtlichen Körperschaft 
,ist Notlage nicht anzunehmen. 

B. Berücksichtigun,g des Ei·nkom
me-ns de-r Angehörigen d;es Ar
be.itslo,sen: 

a) Vom Einkommen der Angehörigen und 
gleichgehaltenen Personen CAbs. 2) list bei 
der Anrechnung ein zur Bestreitung des 
Lebensunterhaltes notwendiger Betrag 
(Freibetrag) freizulassen. Dieser Freibetrag 
kann nach· der Höhe' des Einkommens, der 
Größe· der Familie; dem Lebensalter und 
nachdem Angehörigkeitsverhältnis ver
schieden bemessen werden. 

b) Bei der Ermittlung des Einkommens aus 
einem I;md(först)wirtschaftlichen Betrieb 
sind die Bestimmungen des § 85 Abs. 5. 
bis 7 und Abs. 10 des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes, BGB!. Nr. 28/197Q, 
in. der jeweils geltenden Fassung, sinnge
mäß anzuwenden. 

c) Steht der Ehegatte (Lebensgefährte) einer 
Arbeitslosen. im Voll:v:erdienst oder ist er 
selbständig erwerbstätig oder- besitzt er. 
ein zur Befriedigung der notwepdigen 
Lebensbedürfnisse. him::eichendes Kapital
einkommen, so' ist Notlage: nicht anzuneh
men, es sei denn, daß hesonders berück
sichtigungswürdige Umstände vorliegen, 
wie z. B. größere Kinderanzahl, Krankheit 
in der Familie, geringer Verdienst trotz 
Voll'arbeit. 

(4) Erfolgt eine Anrechnung von Einkommen 
auf die Notstandshilfc;. so ist der Betrag der frei
bleibenden Notstandshilfe auf volle Schilling
beträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 
50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 
50 Groschen und mehr auf einen Schilling zu er
gänzen. 
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Fortbezug der Notstandshilfe . (2) Wenn Ansprüche auf Leistungen der Kran-
§ 37. Wenn der Arbeitslose den Bezug der Not- kenversidterung davon abhängen,. ob der Lei

'Standshilfe unterbricht, kann ihm innerhalb eines . stungsbezieher seinen Angehö,rigen. aus semem 
Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom Tag Entgelt Unterhalt geleistet bat; so gelten die Lei
des letzten Bezuges der Notstandshilfe, der Fort,. . stungen nach diesem Bundesgesetz als Entgelt. 

bezug der Notstandshilfe gewanrt werden, vor'- (3) Leistungsbeziehern, die während des' Be
ausgesetzt, daß er die sonstigen Bedingungen für zuges' von Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
Jie Gewährung der Notstandshilfe erfüllt. erkranken, gebührt, wenn sie auf Grund der für 

Allgemeine. Bestimmungen 

§ 38. Soweit ,in diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist, finden auf die Notstandshilfe die 
Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß An
wendung." 

17. Nach dem neuen § 38 ist ein Abschnitt 4 
mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"ABSCHNITT 4 

:Sondernotstandshilfe für alleinstehende Mütter 

§ 39. (1) Alleinstehenden Müttern, die wegen 
.Betreuung ihres Kindes, dessen Gehurt Anlaß 
Jür die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, 
keine Beschäftigung annehmen können, weil er
wiesenermaßen für dieses. Künd keine Unterbrin
gungsmöglichkeit besteht, ist bis zur Vollendung 
,des dritten Lebensjahres dieses Kindes Notstands
hilf.e zu gewähren, sofern der Anspruch auf 
Karenzurlaubsgeld erschöpft ist und, mit Aus
nahme der Arbeitswilligkeit, ,die übrigen Voraus
:setzungen für die Gewährung der Notstandshilfe 
,erfüllt werden. 

(2) Im übl'igen finden die Bestimmungen hin
'sichtlich der Notstandshilfe sinngemäß Anwen
dung." 

18. Die überschriften "Abschnitt 3. Kranken
versicherung" sind durch die überschl'iften "Ab
schnitt 5. Krankenversicherung der Leistungs
.bezieher" zu ersetzen, die bisherigen §§ 32 bis 36 
;erhalten die Bezeichnungen 4Q bis 43 und haben 
wie folgt zu lauten: 

,,§ 40. Die Bezieher von Leistungen nach die
sem Bundesgesetz sind während des Leistungs
bezuges bei der Gebietskrankenkasse ,ihres Wohn
'Ortes krankenversichert. Für diese Versicherung 
gelten die Vorschriften des Allgemeinen Sozial
'versicherungsgesetzes über die gesetzliche Kran
kenversicherung für Pflichtversicherte, soweit sich 
nicht aus den folgenden Bestimmungen Abwei
.mendes ergibt. 

§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe 
des letzten Leistungsbezuges nach diesem Bundes
gesetz. Als Wochengeld gebührt ein Betrag in der 
Höhe des um 80 v. H. erhöhten Leistungsbezuges 
nach diesem Bundesgesetz. 

die Krankenversicherung maßgebenden Bestim
mungen in den ersten drei Tagen der Erkran
kung kein Krankengeld erhalten, für diese Zeit 
die bisher bezogene Leistung. Ebenso gebührt 
Leistungsbeziehern, die sich während der ersten 
drei Tage der Krankheit in Anstaltspflege be-

• finden und für zuschlagsberechtigte Angehörige 
zu sorgen haben, wenn sie während des Bezuges 
von Leistungen nach diesem Bundesgesetz er
kranken und auf Grund der für die Kranken
versicherung maßgebenden Bestimmungen in den 
ersten drei Tagen der Erkrankung kein Fami
liengeld erhalten, für ,diese Zeit die bisher bezo
gene Leistung. 

(4) Der Bund ersetzt den Trägeni. der Kran
kenversicherung 50 v. H. des Aufwandes für das 
Wochengeld. 

§ 42. (1) Der Beitrag zur Krankenversimerung 
ist' mit dem gleichen Hundertsatz der Beitrags
grundlage zu bemessen, Wlie er bei dem in Be
tracht kommenden Träger der Krankenversiche
rung für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören. 

(2) Als Beitragsgrundlage gilt der doppelte Be
trag der bezogenen Leistung nach diesem Bundes
gesetz. 

(3) Die Beiträge zur Krankenversicherung wer
den aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
bestritten. ' 

(4) Meldungen. die nach den Vorschriften der 
gesetzlichen Krankenversicherung dem Dienst
geber obliegen, hat das Arbeitsamt zu erstatten. 
Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann 
durch Verordnung Bestimmungen über die Ver
einfamung des Meldewesens und über die Art 
der Entrichtung der Beiträge erlassen. 

§ 43. (1) Die Bestimmungen über die Kranken
versicherung beim Ausscheiden aus einer durch 
eine Beschäftigung begründeten Pflichtversiche
rung und anschließender Erwerbslosigkeit finden 
auf Leistungsbezieher, die aus dem Bezug von 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz ausscheiden, 
Anwendung; der Anspruch des aus dem Lei
stungsbezug ausgeschiedenen Leistungsbeziebers 
auf die Pflichtleistungen der Krankenvers1cherun
gen durch eine Weiterversimerung im Sinne des 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Leistungsbezieher, die vor dem Beginn des 
Leistungsbezuges krankenversimert waren und 
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aus dem Leistungsbezug nach' diesem Bundesge
setz ausscheiden, können die frühere Kranken~ 
versicherung freiwillig fort~etzen. Hiefür' gelten 
die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes über die Weiterversicherung in 
der Krankenversicherung mit der Maßgabe, daß 
die Frist zur Geltendmachung des Rechtes auf 
Weiterversicherung erst mit dem Tage nach dem 
Ausscheiden aus dem Leistungsbezug nach diesem 
Bundesgesetz bzw. im Falle der Ab
lehnung des Leistungsantrages ab dem der Zustel
lung des Bescheides folgenden Tag beginnt. Die 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
beginnt gleichfalls mit dem der Zustellung des 
Bescheides folgenden Tag." 

19. Die überschrift "Abschnitt 3 a." vor dem 
§ 36 asowie § 36 a selbst haben zu entfallen. 

20. § 46 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Arbeitslose hat seinen Anspruch beim 
Arbeitsamt nachzuweisen. Er hat eine Bestä
tigung des Dienstgebers über die ,Dauer und Art 
des Dienstverhältnisses, übet die Höhe des Ent
geltes und über die Art der Lösung des Dienst
verhältnissesbeizubringen. Der Dienstgeber ist 
zur Ausstellung dieser Bestätigung verpflichtet. 
Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt der 
Bundesminister fürsoz,iale Verwaltung durch 
Verordnung. Wenn das Arbeitsamt dem Arbeits
losen keine zumutbare Arbeit vermitteln kann, 
hat es über den Anspruch zu entscheiden." 

21. Im § 48 Abs. 2 ist das Wort "Unterstüt
zungsanspruch" durch das Wort "Leistungsan-
spruch" zu ersetzen. ' 

22. Im § 54 sind die Worte "des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung ,im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen" 
durch die Worte "des Bundesministers für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen" zu erset:zen. 

23. Die überschrift vor dem § 58 "Anwen
dung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes" hat zu entfallen. . 

24. a) Die überschrift vor dem bisherigen § 59 
hat zu lauten: 

"Verfahren in Angelegenheiten des Karenz
urlaubsgeldes, der Notstandshilfe und der Son-

dernotstandshilfe" 

b) § 59 erhält die Bezeichnung 58 und hat wie 
folgt zu lauten: 

,,§ 58: Auf das Verfahren in Angelegenheiten 
des Karenzurlaubsgeldes finden die Bestimmun
gen dieses Artikels mit Ausnahme der' §§ 48 
und 49 sinngemäß Anwendung." 

c) § 59 a erhält die Bezeichnung 59 und hat:: 
wie folgt zu 'buten: 

,,§ 59. Auf das Verfahren in Angelegenheiten 
der Notstandshilfe und der Sondernotstandshilfe 
finden die Bestimmungen dieses Artikels sinnge
mäß Anwendung." 

25. Im § 60 Abs. 2 lit. c ,ist der Ausdruck. 
"Abs. 4" durch den Ausdruck "Abs. 3" zu er
setzen. 

26. a) Im § 61 Abs . .2 sind die Worte "fest
gesetzten Höchstbetrag" ,durch die Worte "fest
gesetzten Höchstbetrages" zu ersetzen. 

b) Im § 61 Abs. 9 ist der Ausdruck "Präsenz
dienstes'" durch den Ausdruck "Präsenz(Zivil)
dienstes" zu ersetzen. 

c) Im § 61 Abs. 10 ist der Ausdruck "Abs. 1'" 
durch den Ausdruck "Abs. 1 und 2" zu er
setzen. 

d) Im § 61 Abs. 10 und 11 sind die Worte 
"des Bundesministeriums für sOlJiale Verwaltung;: 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen" durch die Worte "des Bundes" 
ministers für soziale Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen", zu, 
ersetzen. 

e) Im § 61 Abs. 11 sind die Worte "Knapp
schaftlichen Rentenversicherung" durch die Worte: 
"Knappschaftliche Perisionsversicherung" zu er
setzen. 

27. Im § 64 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,(§ 6()' 
Abs. 5)" durch den Ausdruck ,,(§ 60 Abs. 3)" 
zu ersetzen. 

28. § 65 Abs. 1 erhältd~e Bezeichnung § 64 
Abs. 5 und § 65 Abs. 2 erhält die Bezeichnung: 
§ 64 Abs. 6. 

29. § 65 a erhält die Bezeichnung § 65. 

30. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. Hat ein Sozialhilfeträger einen Arbeits
losen für einen Zeitraum unterstützt und wird' 
dem Arbeitslosen das Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) später für diese Zeit bewilligt, so 
hat das Arbeitsamt dem Sozialhilfeträger die 
Sozialhilfeleistung zu erstatten, jedoch nicht über' 
den Betrag des Arbeitslosengeldes (Notstands
hilfe) hinaus. Das Arbeits;tmt kann dafür dem 
Arbeitslosen die BeträP.'e, zu deren Erstattung es; 
verpflichtet ist, auf ... ",s Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) anrechnen; Das Arbeitsamt kann die' 
Erstattung dem Sozialhilfeträger insoweit ver- ' 
weigern, als' es das Arbeitslosengeld (Notst:ands
hilfe) bereits ausbezahlt hat, ohne daß es die' 
Vorleistung des Sozialhilfe trägers gekannt hat."'" 
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31. a) Die überschrift vor § 74 "Sonderbe
'stimmungen für Heimkehrer."sowie § 74 selbst 
werden aufgehoben.. . 

b) An diese Stelle tritt eine neue Bestimmung 
mit der überschrift "übergangsbestimmungen 
bei Erhöhung der Geringfü~igkeitsgreilzen" und 
der Bezeichnung ,,§ 74". Dieser neue § 74 'hat 
zu lauten: 

,,§ 74. Personen, .die am Tag vor dem In
krafttreten des jeweiligen Bundesgesetzes, mit 
dem die Beträge im § 5 Abs. 2 lit. abis c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (Gering
fügigkeitsgrenzen) erhöht werden, nach den' in 
diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften in der 
Arbeitslosenversicherung pflichtversichert waren, 
Ilach den Bestimmungen des jeweiligen Bundes
gesetzes, mit dem die Geringfügligkeitsgrenzen 
erhQht werden, aber nicht mehr pflichtversichert 
'wären, bleiben pflichtversichert, . solange sie auf 
Grund der Beschäftigung, welche die Pflichtver
sicherung nach den bisherigen Vorschriften be
:gründet hat, in der Krankenversicherung pflicht
'Versichert bleiben." 

32. a) Die überschrift vor dem § 75 "Weiter-

Artikel III 

Änderung des W ohni.mgsbeihilf~ngesetzes 

Das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen, 
BGBI. Nr. 229/1951, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr. 163/1956, 90/1960, 414/1970, 
313/1971, 96/1974 und 795/1974 wird wie folgt 
geändert: 

1. a) Im § 3 wird lit. e aufgehoben. 

b) Im § 3 erhalten daher die l,it. f, g, h, i 
und j die Bezeichnungen e, f, g, hund i. 

2. a) Im § 5 Abs. 2 und 5 ist der Ausdruck 
,,§ 3 lit. fe< jeweils durch den Ausdruck,,§ 3 
lit. e"zu ersetzen. . 

b) Im § 5 Abs. 6 ist der Ausdruck ,,§ j lit. g, 
h oder i" durch den Ausdruck ,,§ 3 lit; f, g 
oder h" zu ersetzen. 

3. a) Die, überschrift vor dem § 12 hat Z~l 
lauten: . 

"Bestreitung des Aufwandes an W ohnungsbei
hilfen nach § 3 lit. e und dem Arbeitslosenver-

sicherungsgesetz 1958" 

bestehen der Arbeitslosenversicherungspflicht." b) Im § 12 Abs. 1 ist der Ausdruck "nach 
:sowie der § 75 selbst werden aufgehoben. § 3 lit. e und f gewährten Wohnungsbeihilfen" 

b) An diese Stelle tritt eine neue Bestimmung durch den Ausdruck "nach § 3 lit. e gewährten 
mit der Bezeichnung ,,§ 75". Dieser neue § 75 hat sowie für die im Leistungssatz gemäß§§ 21 
'Zu lauten: . Abs. 3 und 27 Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1958 enthaltenen Wohnungsbeihilfen" zu er-,,§ 75. Sofern es sich bei den im § 74 ge-
nannten Personen um Hausbesorger im Sinne des setzen. 
Hausbesorgergesetzes, BGBI. Nr. 16/1970, han
delt, können diese bis zum 30. Juni des jeweiligen 
Jahres, in dem die Geringfüg·igkeitsgrenzen er
höht werden, bei dem für die Einhebung der 
'Beiträge <in Betracht kommenden Krankenver
sicherungsträger den Antrag stellen, aus der Ar
beitslosenversicherung ausgeschieden zu werden. 
Einem solchen Antrag hat der Versicherungsträger 
mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden 
Monatsersten stattzugeben." 

33. § 78 hat zu lauten: 

,,§ 78. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bundesminister für soziale Ver

'waltung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 60 Abs. 2 lit. b 
'ist der Bundesminister für Finanzen betraut." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

Personen deutscher Sprachzugehörigkeit 
,(Volksdeutsche), die staatenlos sind oder deren 
,Staatsangehörigkeit ungeklärt ist und die vor 
·.dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in den 
'Bezug der Notstandshilfe getreten sind, können 
""diese weiterbeziehen. 

c) Im § 12 Abs. 4 ist der Ausdruck "der nach 
§ 3 lit. e und f ausgezahlten Wohnungsbeihilfen" 
durch den Ausdruck "der nach § 3 I,it. e sowie 
der gemäß §§ 21 Abs. 3 und 27 Arbeitslosen
versicherungsgesetz 1958 rIlit dem Leistungssatz 
ausgezahlten Wohnungsbeihilfen" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 172/1957, 26111957, 289/1959, 319/1961, 
218/1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/ 
1964, 83/1965, 7/1967, 258/1967, 21/1969, 2041' 
1969, 350/1970, 3.16/1971, 163/1972, 327/1973 
und 94/1975 wird wie folgt geändert: 

Der Abs. 3 des § 54 a hat zu lauten: 
,,(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 

auch hinsichtlich der nach § 3 lit. f des Woh
nungsbeihilfengesetzes, BGBI. Nr. 229/1951, zu
erkannten Wohnungsbeihilfen." 

Artikel V 

Änderung des Heeresversorgungsgesetzes 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/ 
1964, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
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Nr. 306/1964, 84/1965., 336/1965, 9/1967, 260/ 
1967" 22/1969, 206/1969, 315/1971, 1,65/1972, 
328/1973 und 95/197'5 wird wie folgt geändert: 

Der Abs. 3 des §"S91rat,zu lau.t.en: 
,;(,3) Die Y otsmr,if.ten der Abs; 1 uild 2 gelten 

auch h~nsimtlich der n-a-ch § J Hf. g des B'Undes'
gesetzes über Wohnungsbeihilfen, BGBL Nt. 229/ 
1951, zuerkannten Wohnungsbeihilfen." 

Artikel VI 

Änderung des Mutt-ersehutzgesazes 

aHein oGe.r mit ihrem EhegatreIl ein Kind, -wel
d1es' das erste lebensja-h;r n~ lüclq:tVdl:lendet 
hat, an Kindes Statt angenornm!en oder in der 
Absicht, dieses Kind ~n Kindes Statt anzunehmen, 
in unen,t&eltliclJ,e Pflege genommen haben, mit 
dem Ki-l1dim sehnen Hausha.lt lehen \41'1<1 dies.es 
ü-berwiegendselbst pflegeR, sinngemäß Anwen
,dung." 

Artikel VfI 

Wirksartrl{eitSbegilili und Volliiehung 
Da-s Bundesgesetz über den Mutterschutz, 

BGßT. Nr.76/1~51, in ,der "Fassung der ßUnd€S
gesetze BG:B1. Nr. 9271959, 24071960, 68/1961,: 
9/1962, 199/1963, 281/1968, 462/1969, 1/'8/1974 (1) Dieses .ßundesgesetZ" tfiitt am 1. Jtili 1976, 
und 459Yf974 wit,cl wie foIgtgdnd'ett:irt Kraft. 

Dem § 15 ist fol~ender Ahs. ~,a.=ufügen: (2) Mit det Vol1ZJiehung dieses BUllclesgeset-z-es 
,,(5) Die Vorschriften der §§ 10, 12 sowie der 1st der Btrndesmlnist'-ei" filt s<ni~le Verwaltung: 

Abs~ t, his 4' Httden auf Di:etrstttelhmedrtnen, ,die. beträtrt. 
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